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Beachte 

Ist auf Forschungsprämien anzuwenden, die Wirtschaftsjahre betreffen, die nach dem 31. Dezember 2011 
beginnen (vgl. § 14). 

Text 

2. Abschnitt 

Gutachten 

§ 3. (1) Gutachten (§ 4 und § 5) der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH (§ 1 FFG-G, 
BGBl. I Nr. 73/2004, im Folgenden: FFG) betreffen: 

 1. Die Beurteilung, inwieweit ein Forschungsschwerpunkt/Forschungsprojekt, aus dem für die 
Forschungsprämie maßgebliche Aufwendungen resultieren, unter Zugrundelegung der vom 
Steuerpflichtigen bekanntgegebenen Informationen die Voraussetzungen des § 108c Abs. 2 Z 1 
EStG 1988 erfüllt. 

 2. Die Beurteilung, ob nicht forschungsschwerpunkt- oder forschungsprojektbezogen zugeordnete 
Investitionen nach der Beschreibung in der Anforderung des Gutachtens so beschaffen sind, dass sie 
nachhaltig der Forschung und experimentellen Entwicklung dienen können. 

(2) Das Gutachten umfasst nicht 

 - die Tatsachenfeststellung, ob die bekannt gegebenen Informationen zu einem 
Forschungsschwerpunkt/Forschungsprojekt oder zu nicht forschungsschwerpunkt- oder 
forschungsprojektbezogen zugeordneten Investitionen richtig sind, sowie 

 - die Beurteilung, ob und in welchem Umfang Aufwendungen oder Ausgaben für Forschung und 
experimentelle Entwicklung Bestandteil der Bemessungsgrundlage für die Forschungsprämie sind. 

(3) Die Gutachten der FFG haben sich auf jene Forschungsschwerpunkte/Forschungsprojekte oder nicht 
forschungsschwerpunkt- oder forschungsprojektbezogen zugeordnete Investitionen zu beziehen, für die die 
Beurteilung durch die FFG angefordert worden ist. Die vom Steuerpflichtigen bekannt gegebenen Informationen 
aus der Anforderung des Gutachtens bilden einen integralen Bestandteil des Gutachtens. 


